
 
Anmeldemodalitäten für Lehrgänge, Wettkämpfe und Ausschreibungen  
 

 

Für alle Lehrgänge bzw. Wettkämpfe ist eine schriftliche Anmeldung auf einem Meldeformular er-

forderlich. Formulare sind dem Jahrbuch beigeheftet, oder Anmeldeformular in der Homepage ver-

wenden:  
 
www.Badischer-Schwarzwald-Turngau.de  

 

 

Außerdem sind die Formulare bei der Geschäftsstelle erhältlich. 

 

Die Anmeldung erfolgt an die in der Ausschreibung angegebene Adresse oder an die 

 
Geschäftsstelle  

Silke Endres 

Stadthallenplatz 1a 

78132 Hornberg 

              Tel.  0 78 33 / 96 58 27 

Fax   0 78 33/ 96 58 29 
geschaeftsstelle@Badischer-Schwarzwald-Turngau.de 

 

Man kann sich jederzeit zu einem gewünschten Lehrgang oder Wettkampf anmelden. Die Anmeldefrist in 

der Ausschreibung ist unbedingt einzuhalten. Ist keine Anmeldefrist angegeben, so ist Anmeldeschluß 

zwei  Wochen vor Lehrgangs-/Wettkampfbeginn. 

 
Die Lehrgangs- bzw. Meldegebühren werden per Bankeinzug durch die Gaukasse eingezogen. 

 

Eine telefonische Anmeldung ist grundsätzlich nicht möglich!  

Voraussetzung für eine Anmeldung ist die Mitgliedschaft des Vereins im Gau. Der/die Vereinsvorsitzende 

ist von der Anmeldung zu informieren. 

Für Lehrgangsteilnehmer die keinem BSTG-Mitgliedsverein angehören, gilt: 

Gebühren Tageslehrgänge zzgl. 10, - €       bzw.        Halbtageslehrgänge zzgl.  5,- € 

 

Eine Anmeldebestätigung erfolgt nur bei  Meldung per Mail bzw. mit Angabe einer Mailadresse bei Anmel-

dung per Fax oder Per post. Kurz vor der Veranstaltung erhält jeder Verein eine Teilnehmerliste zur Wei-

tergabe an seine TN. Falls der Lehrgang bereits voll belegt ist, erhält der/die Interessent/in eine Absage. 

Wenn sich an dem Lehrgang/Wettkampf etwas ändert, erhält er/sie eine Nachricht. 

 

Bitte notieren Sie sich Ihre Lehrgangs-/Wettkampftermine. Es können nur ordnungsgemäß angemeldete 

Personen an Lehrgängen bzw. Wettkämpfen teilnehmen. 

 

Bei unentschuldigtem Fernbleiben 

 

• vom Lehrgang wird ein Ausfallbetrag von 10,00 € 

• bei Wettkämpfen die volle Meldegebühr 

 

 

erhoben. 



 


